
Bekanntmachung der Öffentlichen Auslegung 

Bekanntmachung der Öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

für den Entwurf zur 20. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der Stadt Freystadt sowie für 
die Aufstellung eines Bebauungsplanes mit integriertem Grünordnungsplan Sondergebiet Sonnen-
energienutzung Solarpark Höfen 

Der Stadtrat der Stadt Freystadt hat in der Sitzung vom 06.02.2024 den Entwurf über die 20. Fort-
schreibung des Flächennutzungsplanes der Stadt Freystadt sowie den Entwurf eines Bebauungspla-
nes mit integriertem Grünordnungsplan Sondergebiet Sonnenenergienutzung „Solarpark Höfen“ ge-
billigt und die öffentliche Auslegung beschlossen. 

Die 20. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der Stadt Freystadt wird entsprechend dem Lage-
plan vom 06.02.2024 nach § 2 Abs. 1 i.V.m. § 1 Abs. 8 BauGB beschlossen. 

 
 

Der Geltungsbereich liegt östlich der Kreisstraße NM5 und umfasst das Grundstück mit der Flurnum-
mer 326 der Gemarkung Forchheim. Der Geltungsbereich wird begrenzt im Norden durch das Grund-
stück Fl.Nr. 325 Gemarkung Forchheim, im Süden durch das Grundstück Fl.Nr. 504 Gemarkung Hö-
fen, im Westen durch die Radweggrundstücke auf den Flurstücken Fl.Nr. 318 Gemarkung Forchheim 
und Fl.Nr. 488/1 Gemarkung Höfen, und im Osten durch das Weggrundstück Fl.Nr. 91 der Gemar-
kung Großberghausen. Der Stadtrat der Stadt Freystadt billigt den Entwurf des Bebauungsplanes 
„Sondergebiet Sonnenenergienutzung „Solarpark Höfen“ in der Fassung vom 06.02.2024. 

 

 

 



 

 

Die Entwürfe der 20. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der Stadt Freystadt, sowie des Be-
bauungsplanes mit integriertem Grünordnungsplan Sondergebiet Sonnenenergienutzung  „Solarpark 
Höfen“, mit Textlichen Festsetzungen, Begründungen, Umweltbericht, Vorhabens-und Erschließungs-
plan, Blendgutachten, Ergebnisse einer Brutvogelkartierung und Artenschutzrechtliche Voruntersu-
chung, liegen im Rathaus, Bauverwaltung, Marktplatz 30, 92342 Freystadt, Zimmer Nr. 1, vom 
25.03.2024 bis einschließlich 26.04.2024, während folgender Zeiten öffentlich aus. 

Montag, 8.00 - 12.00 Uhr, 14.00 - 16.00 Uhr,  
Dienstag, 8.00 - 12.00 Uhr, 14.00 - 16.00 Uhr,  
Mittwoch, 8.00 - 12.00 Uhr,  
Donnerstag, 8.00 – 12.00 Uhr, 14.00 – 18.00 Uhr 
Freitag, 8.00 – 12.00 Uhr. 
 

Stellungnahmen können während dieser Frist in Textform oder während der Dienststunden zur Nie-
derschrift abgegeben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Be-
schlussfassung über den Bebauungsplan mit integriertem Gründordnungsplan Sondergebiet Sonnen-
energienutzung „Solarpark Höfen“ sowie der 20. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der 
Stadt Freystadt unberücksichtigt bleiben, wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht hätte 
kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes mit integriertem 
Grünordnungsplan Sondergebiet Sonnenenergienutzung „Solarpark Höfen“ sowie der 20. Fortschrei-
bung des Flächennutzungsplanes der Stadt Freystadt nicht von Bedeutung ist. 

Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB auszulegenden Unterlagen 
sind auch im Internet unter https://buergerservice.freystadt.de veröffentlicht. 

Datenschutz: 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe 
e(DSGVO) i. V. mit § 3 BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderanga-
ben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen 
entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informationspflichten im Bauleitplanver-
fahren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt.  

 



Nur bei Flächennutzungsplänen: 

Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 UmwRG (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes) ist in ei-
nem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 UmwRG gemäß § 7 Abs. 3 S. 1 UmwRG mit allen Ein-
wendungen ausgeschlossen, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig gel-
tend gemacht hat, aber hätte geltend machen können (§ 3 Abs. 3 BauGB). 

 

Freystadt, 26.02.2024 

Dorr, 1. Bürgermeister 


